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XXIV. Jahrestagung 2005 
17. bis 20. November 2005 in Potsdam 

Anwaltsberuf im Umbruch 
Tendenzen in Deutschland und Brasilien 

 
 
 
 
Liebe Mitglieder,  
 
unsere diesjährige Tagung wird vom 
17.  bis  20.  November 2005 in Potsdam 
stat tfinden.  Hartmut Kayser hat  die 
ört l iche Organisat ion übernommen 
und ist  mit  großem Einsatz dabei ,  eine 
Tagung auf die Beine zu stel len,  die 
keinen Vergleich mit  früheren Tagun-
gen zu scheuen braucht.  Dazu wird 
auch das Thema  
 

Anwaltsberuf im Umbruch  
Tendenzen in Deutschland und Bra-

si l ien 
 
bei tragen.  Wolf Paul  hat  in der  ihm 
eigenen,  prägnanten Weise das Kon-
zept  unserer Tagung wie folgt  skiz-
zier t :   
 
Auf den ersten Blick scheint  der brasi-
l ianische advogado vom deutschen 
Rechtsanwalt  durch Welten getrennt 
zu sein.  Die Unterschiede sind augen-
fäl l ig.  Die brasi l ianische Anwaltschaft  
is t  mit  geschätzten mehr als 600000 
Angehörigen erheblich zahlreicher als 
die deutsche mit  ihren gerade mal 
130000 Mitgliedern.  Sie ist  anders or-
ganisier t ,  anders strukturiert ,  anders 
ausgebildet ,  arbeitet  unter anderen 
rechtl ichen und gesellschaft l ichen Be-
dingungen.  Auch verfügt  sie mit  dem 
Ordem dos Advogados do Brasi l 
(OAB) über  eine stark personalist isch 
geprägte Standesorganisat ion,  die  ih-
rem Selbstverständnis nach die brasi-
l ianische Juristenschaft  als  ganze rep-
räsentier t .  Der „advogado“,  in Brasi-
l ien weitaus angesehener als  der  Rich-
ter  und der  Rechtsprofessor ,  best immt 

das im Lande vorherrschende Juris-
tenbild und damit  auch den spezifi-
schen Charakter der  Rechtskultur in 
Brasi l ien. Anders als  die deutsche 
Rechtskultur ,  die sei t  den preußischen 
Just izreformen und den Reichsjust iz-
gesetzen vom Berufs- und Tätigkeits-
bild des Richterjuristen geprägt  ist ,  
versteht  sich die brasi l ianische 
Rechtskultur  sei t  ihren praktischen 
Anfängen als  Anwaltskultur.  Nach der  
im Jahre 1827 erfolgten Einrichtung 
der „cursos jurídicos“ in den eigens 
geschaffenen Rechtsfakultäten zu O-
linda und São Paulo wurde im Jahre 
1843 das Inst i tuto dos Advogados 
Brasi leiros gegründet ,  aus dem im 
Jahre 1930 der  OAB hervorging.  Die 
Anwaltschaft  is t  poli t ische Kraft  in 
Brasi l ien.  Aus ihren Reihen sind zu 
al len Zeiten führende Posit ionen in 
Poli t ik und Staat  besetzt  worden. 
Noch heute ist  der  best immende Ein-
fluss der Anwaltschaft  auf Poli t ik und 
Gesetzgebung insti tutionell .  Weitere 
Unterschiede zur  deutschen Anwalt-
schaft  ergeben sich aus der  jeweils 
anderen Selbstverständnissen und Tä-
t igkeitsprofi len der Anwälte.  
  
Anderersei ts lassen sich im Vergleich 
der beiden Anwaltschaften strukturel le 
Gemeinsamkeiten feststellen.  Sie 
betreffen zum einen die formale Stel-
lung und die Funktion der  Anwälte in 
der Rechtspflege,  also das anwalt l iche 
Verfassungs- und Gerichtsverfas-
sungsrecht ,  das Prozessrecht  und das 
Standesrecht .  Die Freiheit  der Advo-
katur ,  der anwalt l iche Organstatus in  
der Rechtspflege,  Anwaltsmonopol,  
Regeln der Berufsausübung, Ausbil-
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dung, Zulassung, Gerichtsbarkeit  u.a.  
bi lden vergleichbare Standards.  
 
Zum anderen lassen sich sowohl in 
Deutschland als  auch in Brasi l ien 
dramatische Veränderungen und Neu-
entwicklungen in den Erscheinungs-
formen anwalt l icher Tätigkeiten fest-
stel len,  die auf einen vor al ler  Augen 
sich vollziehenden schicksalhaften 
Umbruch des Anwaltsberufs hindeu-
ten.  Derzeit  bietet  sich in beiden Län-
dern ein höchst  heterogenes Erschei-
nungsbild.  Der sog.  Allgemeinanwalt 
wird zugunsten des Schwerpunkt- ,  
Spezial-  und Fachanwaltsanwalts  ver-
drängt,  der  Prozessanwalt  verl iert  ge-
genüber dem beratenden Geschäftsan-
walt  an Bedeutung,  die Größenord-
nungen der Sozietäten sind auffäl l ig 
verändert ,  überört l iche und internatio-
nale Anwaltsgemeinschaften sind ent-
standen und profi l ieren sich,  steigende 
Anwaltszahlen und hoher Wettbe-
werbsdruck haben zu hoher Arbeitstei-
lung innerhalb der  Anwaltschaften und 
in der Folge zu deutl ichen Klassenun-
terschieden in den Leistungs-  und 
Einkommensstrukturen der Anwälte 
geführt .  Anpassungszwänge an die 
Modernisierungs- und Globalisie-
rungstendenz.  beherrschen die Dyna-
mik des Umbruchs.  Das moderne 
marktwirtschaft l iche Paradigma hat  
Einzug in die Rechtspflege gehalten, 
die gesamte Rechtspflege ist  zum 
Rechtsmarkt  geworden,  der Anwalt 
wird immer mehr zum gewerbl ichen 
Dienstleistungsunternehmer,  der  
Kampf ums Recht wird zunehmend un-
ter  kommerziel len Vorzeichen geführt .  
Als Leitbild gi lt  die Anwaltsf irma, die 
commercial  law firm.  Das traditionelle 
Berufsrecht  ist  in vielen Hinsichten 
zum Hemmschuh der  Entwicklung ge-
worden und wird laufend deregulier t ,  
wie sich beispielsweise am Schicksal 
des Werbeverbots und des Lokalisie-
rungsgebots zeigt .   
 
Wir können uns also ein weiteres Mal 

auf eine hochinteressante Tagung 
freuen in historisch bedeutsamer so-
wie kulturel l  und landschaft l ich /  
s tädtisch höchst  reizvoller Umgebung. 
Wir hoffen auf zahlreiches Erschei-
nen! 
 
 
Für den Vorstand:  
 
Dr.  Jan Curschmann 
 
 
 
Tagungsprogramm:  
 
 
Tagungsort :  
 
Haus der Brandenburgisch Preußi-
schen Geschichte,  Kutschstal l ,  Neuer 
Markt ,  14467 Potsdam 
 
 
Donnerstag,  17.11.2005 
 
ab 19.30 Uhr:  Begrüßungsabend im 
Krongut Bornstedt ,  Weinstube Rib-
beckstr .  6/7,  14469 Potsdam (Selbst-
zahler)  
 
 
Frei tag,  18.11.2005 
 
09.30 Uhr:   
Dr.  Jan Curschmann,  Begrüßung der 
Teilnehmer Grußworte von: 
Dr.  Francisco Florence,  Präsident  der  
SEJUBRA; Botschafter de Seixas Cor-
rea (angefragt) ;  Vertreter  der  Landes-
regierung Brandenburg (angefragt)  
 
10.00 Uhr 
Dr.  Sergio Servulo da Cunha,  Santos 
Historia da Advocacia no Brasil  
 
11.15 Uhr 
Privatdozent Dr.  Bernd Kannowski,  
Frankfurt   
Geschichte des Anwaltsberufes in 
Deutschland  
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12.30 Uhr  
Mittagessen (Selbstzahler)  
 
14.00 Uhr 
Dr.  Carlos Roberto F.  Mateucci ,  Säo 
Paulo 
Funcäo, trabalho e futuro do advoga-
do brasileiro sob a perspectiva da et i-
ca profissional 
 
15.15 Uhr 
Prof.  Dr. Hans-Jürgen Rabe,  Berlin 
Gegenwartsanalyse und Zukunf tsper-
spektiven des Anwaltsberufes in 
Deutschland 
 
16.30 Uhr  
Dr.  Horacio Bernardes Neto,  Präsident  
der CESA, Säo Paulo  
Chances e  desafios  dos advogados 
brasileiros com atuacäo internacional 
 
20.00 Uhr 
Abendessen im Schlosshotel  Cecil ien-
hof,  Neuer Garten,  14469 Potsdam 
 
 
Samstag,  19.11.2005 
 
09.00 Uhr 
Dr.  Luiz Henrique do Amaral ,  Rio de 
Janeiro  
Prätica do trabalho de advogado no 
Brasil  (Estrategias administrativas,  
forenses e  concil iatörias) 
 
09.45 Uhr  
Boris  Burtin,  Rechtsanwalt ,  Dresden 
Praxis des Anwaltsberufes in Deutsch-
land (Forensische und konsi l iato-
rische Praktiken,  Marktstrategien) 
 
10.30 Uhr 
„Round-Table-Diskussion" zum Thema 
„Praxis und Strategien des Anwalts-
berufes in Brasil ien und Deutschland"  
Teilnehmer:  Dr.  S.  Servulo da Cunha,  
Dr.  L.  Amaral ,  Dr.  C.  Mateucci ,  Dr. 
H.  Bernardes Neto,  Prof.  Dr.  Rabe,  B.  
Burt in,  R. Stock,  J.  Vogt 

 
12.15 Uhr  
Abschlussdiskussion 
 
12.30 Uhr  
Mittagessen (Selbstzahler)  
 
14.00 Uhr  
Besichtigung von Schloss Sanssouci ,  
mit  sachkundiger Führung 
 
20.00 Uhr  
Festabend im Restaurant  Schloß Glie-
nicke,  Remise Königstr .  36,  14109 
Berl in 
 
 
Sonntag,  20.11.2005 
 
9.30 Uhr  
Mitgliederversammlung im Hotel  Am 
Jägertor,  Hegelal lee 11,  14467 Pots-
dam\\  
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Das neue brasilianische Konkursgesetz  

 
Michael Löb und Dr. Torsten Rosenboom

* 
 
 
 
 
I.  Einführung       
Nach langen Diskussionen wurde am 
10.  Februar  2005 das neue Konkursge-
setz (Gesetz Nr.  11.101) vom 9.  Feb-
ruar  2005 veröffentl icht ,  das am 10.  
Juni  dieses Jahres in Kraft  t reten wird. 
Bis zu diesem Zeitpunkt gelten noch 
das al te Konkursgesetz (Gesetz Nr.  
7.661) vom 21.  Juni  1945 und ver-
schiedene Einzelvorschriften aus an-
deren Gesetzesbüchern.  Die bisherige 
Rechtslage wurde aus vieler lei  Grün-
den kri t is iert :  Die Existenz von ein-
zelnen,  weit  verstreuten Vorschriften 
neben dem alten Konkursgesetz er-
schwerte die Anwendung der konkurs-
rechtl ichen Normen erheblich.  Neben 
diesem jurist ischen Argument waren 
vor al lem die wirtschaft l ichen Aus-
wirkungen der al ten Rechtslage die 
antreibende Kraft  für eine Reform des 
Konkursrechts.  Das alte  Konkursge-
setz setzte hauptsächlich auf die Zer-
schlagung des insolventen Unterneh-
mens.  Zwar konnte mit  Hilfe des so 
genannten "Concordata-Verfahrens" 
ein gerichtl icher Zahlungsaufschub er-
reicht  werden,  eine Sanierung des Un-
ternehmens war damit  aber  in al ler 
Regel  nicht  möglich.  Mit  der Liquida-
t ion des insolventen Unternehmens 
gingen jedoch auch Arbeitsplätze und 
das Unternehmen als  Produktionsstel le 
verloren.  Das al te Konkursgesetz wird 
daher auch als  ein Grund für das au-
ßerordentl ich hohe Zinsniveau in Bra-
si l ien angesehen.  Das al te  Konkursge-

                                                 
 * Michae l  Löb ,  d eu t s cher  Rech t s anwa l t ,  i s t  b e i  
T r ench ,  Ros s i  e  Wat anabe  Advogados ,  a s soz i i e r t  
mi t  Bake r  &  McKenz i e  I n t e rna t i ona l ,  Swis s  Ve r -
e in ,  São  Pau lo ,  t ä t i g .  Dr .  To r s t en  Rosenboom i s t  
zu r  Ze i t  eb enda  Rech t s r e f e r endar .  

setz fördert  die Sanierung der  f inan-
ziel l  angeschlagenen Gesellschaft  
nicht ,  macht im Gegentei l  häufig die 
Chancen auf eine Erholung zunichte.  
Dadurch hemmt es Gläubiger weitere 
Kredite  an angeschlagene Unterneh-
men zu geben,  was die Kosten für die 
Kreditaufnahme erheblich erhöht.  Zu-
dem steigert  es die Risiken für  aus-
ländische Gesellschaften und Investo-
ren,  was ebenfalls einen Beitrag zu 
dem hohen Zinsniveau in Brasi l ien 
leistet .  Das hohe Zinsniveau wirkt  
sich seinersei ts,  neben dem Verlust  
des zahlungsunfähigen Unternehmens,  
ebenfalls  negativ auf die wirtschaft l i-
che Entwicklung Brasi l iens aus,  weil 
notwendige Investi t ionen erschwert  
werden oder  gar ausbleiben.  Den Inte-
ressen der Gläubiger  war unter  der 
Geltung des al ten Konkursgesetzes 
ebenfalls  nicht  gedient ,  weil  die in der 
Versteigerung der  Unternehmenswerte 
erziel ten Erlöse grundsätzl ich hinter 
deren tatsächlichem Wert  zurückblie-
ben und somit  viele Forderungen nur 
zu einem geringen Teil  bzw. über-
haupt nicht  bedient  werden konnten.  
 
Das neue Konkursgesetz wil l  diese 
Missstände beseit igen,  indem es vor-
rangig auf  die Sanierung des ange-
schlagenen Unternehmens setzt .  Es 
wil l  dem Konkursschuldner  die Fort-
setzung seiner Geschäftstät igkeit  er-
möglichen.  Zu diesem Zweck führt  das 
neue Konkursgesetz ein gerichtl iches 
und ein außergerichtl iches Sanie-
rungsverfahren ein,  welche neben das 
weiter bestehende Konkursverfahren 
treten.  Die genannten Verfahren sollen 
im Folgenden nach einer  kurzen Erläu-
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terung des Anwendungsbereichs des 
Konkursgesetzes in ihren wesentl ichen 
Grundzügen dargestel l t  werden.  Die 
Darstel lung ist  keinesfal ls  umfassend,  
sondern beabsichtigt  al lein,  einige 
Kernpunkte der  Reform hervorzuhe-
ben,  um so in Kürze einen Überblick 
über das neue Konkursgesetz Brasi-
l iens zu geben.  
 
 
II.  Anwendungsbereich 
 
Das neue Konkursgesetz f indet  auf 
Handels- und Zivilgesellschaften An-
wendung,  die eine geschäft l iche Tä-
t igkeit  als Zweck haben,  und auf  na-
türl iche Personen,  die unter ihrem 
Namen einer  wirtschaft l ichen Tätig-
keit  nachgehen,  die eine gewisse Or-
ganisat ion erfordert .  Wie berei ts nach 
bislang geltendem Recht,  f indet  das 
Konkursgesetz keine Anwendung auf  
Privatpersonen.  Im Fall  der Insolvenz 
einer Privatperson sind die Regeln des 
Zivilgesetzbuchs (Código Civil)  und 
der Zivilprozessordnung (Código de 
Processo Civil)  heranzuziehen,  was 
einen Wett lauf der Gläubiger zur  Fol-
ge hat ,  da die al lgemeinen Regeln kei-
ne Gesamtvollstreckung al ler  Gläubi-
ger vorsehen.  
 
Das neue Recht wird dagegen nicht 
auf Gesellschaften angewendet,  an de-
nen die brasi l ianische Regierung eine 
Eigenkapitalbetei l igung hält .  Des 
Weiteren findet  es keine Anwendung 
auf öffentliche und private Finanzin-
st i tutionen,  auf Versicherungen und 
berufl iche Vorsorgeeinrichtungen,  auf 
Kreditgesellschaften,  auf  Genossen-
schaften und andere Gesellschaften 
mit  vergleichbarem Zweck.  
 
 
III.  Konkursverfahren 
 
Das neue Konkursgesetz übernimmt 
das Konkursverfahren nach al tem 
Recht in modifizierter Form. 

 
 
1. Antrag 
 
Eröffnet  wird das Konkursverfahren 
durch das Gericht nicht  von Amts we-
gen,  sondern nur auf  Antrag.  Antrags-
berechtigt  sind der  Schuldner,  dessen 
Erben und Gesellschafter sowie jeder 
Gläubiger .  Der Konkursantrag kann 
auch von Drit ten gestell t  werden,  
wenn der Konkursschuldner,  

1)  am Fäll igkeitstermin ohne ma-
terielle Gründe eine Schuld,  die 
höher als  40 Mindestlöhne (ent-
spricht  derzeit  R$ 10.400,00) 
ist ,  nicht  bezahlt ,  

2)  keine Vermögenswerte benennt,  
um die Vollstreckung einer be-
st immten unbestri t tenen Schuld 
zu garantieren,  

3)  die Gläubiger nachweisbar  be-
trügt ,  

4)  ohne Einverständnis der  Gläu-
biger damit  beginnt ,  wichtige 
Vermögenswerte zu verkaufen 
oder 

5)  das Geschäft  aufgibt,  ohne ei-
nen Verwalter zu belassen.  

 
Wenn der  Schuldner den Konkursan-
trag stel l t ,  wird der Richter seine Ent-
scheidung nicht  aufgrund der oben 
aufgeführten Kriterien treffen,  son-
dern anhand der al lgemeinen finan-
ziel len Situation.  
 
 
2. Folgen der Eröffnung des Kon-
kursverfahrens 
 
Die Eröffnung des Konkursverfahrens 
führt  zur vorzeit igen Fälligkeit  sämt-
l icher Verbindlichkeiten.  Forderun-
gen,  die in ausländischer  Währung 
ausgedrückt sind, werden in nationale 
Währung zum Tageskurs im Zeitpunkt  
der gerichtl ichen Entscheidung umge-
rechnet .  Verträge,  die von der  zah-
lungsunfähigen natürl i-
chen/juristischen Person geschlossen 
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wurden,  können vom gerichtl ichen 
Verwalter  erfüll t  werden,  wenn er  da-
durch die Passiva des Konkursschuld-
ners reduziert  oder deren Anstieg ver-
hindert .  Der Konkursschuldner  ver-
l ier t  die  Fähigkeit ,  in Brasi lien einer 
Geschäftstät igkeit  nachzugehen.  Zur 
Abwicklung des Konkursverfahrens 
wird daher ein gerichtl icher Verwalter 
eingesetzt ,  der so genannte síndico ,  
der Ähnlichkeiten zum deutschen In-
solvenzverwalter aufweist .  Der síndi-
co  übernimmt die Beschlagnahme, 
Verwaltung und Verwertung der Kon-
kursmasse und untersteht  der  Aufsicht 
des Konkursrichters.  Innerhalb von 
maximal 5 Tagen nach Eröffnung des 
Konkursverfahrens muss der  Konkurs-
schuldner eine Gläubigerliste vorle-
gen,  die die Gläubiger namentl ich 
nennt,  deren Adressen,  den Betrag,  die 
Art  und die Klassifizierung der Forde-
rungen aufführt ,  sofern diese sich 
nicht  bereits  aus den Prozessakten er-
geben.  Von einigen wenigen gesetz-
l ich aufgeführten Ausnahmen abgese-
hen,  werden sämtliche Klagen und 
Vollstreckungshandlungen gegen den 
Konkursschuldner  ausgesetzt .  Der 
Konkurs des Schuldners wird ins bra-
si l ianische Handelsregister  (Registro 
Público de Empresas)  eingetragen un-
ter  Verwendung des Begriffes " fal ido" 
(insolvent)  und gleichzeit iger Eintra-
gung des Datums der Konkursverfü-
gung und der Unfähigkeitserklärung 
gemäss Art .  102 des neuen Konkurs-
gesetzes.  Des Weiteren werden öffent-
l iche Organe und Behörden von der 
Konkurseröffnung in Kenntnis gesetzt ,  
damit  diese gegebenenfalls  über Ver-
mögensgegenstände und Rechte des 
Konkursschuldners Auskunft  geben 
können.  Eine Mittei lung über  die 
Konkurseröffnung erhalten auch die 
Staatsanwaltschaft ,  das Bundesfi-
nanzministerium und al le Einzelstaa-
ten und Gemeinden,  in denen der  
Schuldner Niederlassungen hat .  Der 
Konkursrichter  kann zudem, wenn er  
es für angezeigt  hält ,  eine Gläubiger-

versammlung einberufen,  um einen 
Gläubigerausschuss einzurichten.  Er 
kann jedoch auch den Gläubigeraus-
schuss beibehalten, der  eventuell  
schon im Rahmen des noch darzustel-
lenden gerichtlichen Sanierungsver-
fahrens eingesetzt  wurde.  Ab der  Er-
öffnung des Konkursverfahrens kön-
nen best immte Forderungen gegenüber 
der Konkursmasse nicht  durchgesetzt  
werden.  Dies gi l t  unabhängig von ei-
ner möglicherweise bestehenden 
Gläubigerbenachtei l igungsabsicht  et-
wa für  die Zahlung von nicht  fäl l igen 
Forderungen während der  gesetzl ichen 
Konkursfr ist  von 90 Tagen oder  für 
die Zahlung fäll iger  Forderungen wäh-
rend dieser Frist  zu anderen als  den 
vereinbarten Bedingungen.  Darüber 
hinaus können best immte Rechtshand-
lungen,  die vor  Eröffnung des Kon-
kursverfahrens vorgenommen wurden, 
nichtig sein,  wenn sie  in der Absicht  
der Bevorzugung eines oder  mehrer 
Gläubiger  begangen wurden.  
 
 
3. Rechte und Pfl ichten des Kon-
kursschuldners 
 
Den Konkursschuldner  tr iff t  die 
Pfl icht,  die  Gründe für den Konkurs  
anzugeben,  al lgemeine Informationen 
über  seine Vermögenswerte und Ge-
schäftsführung abzugeben und jegliche 
für das Verfahren angeforderten Aus-
künfte zu l iefern. Er muss seine Ge-
sellschafts- ,  Steuer- und Arbeitsbü-
cher sowie die Bilanzen dem gericht-
l ichen Verwalter übergeben.  Bei  sämt-
l ichen Verfahrensschri t ten des Kon-
kurses hat  er  anwesend zu sein und 
darf  den Ort  des Konkursverfahrens 
ohne gerichtl iche Genehmigung nicht  
verlassen.  Den gerichtl ichen Verwal-
ter  muss er in jeglicher Hinsicht  un-
terstützen.  Falls  der Konkursschuldner 
seinen gesetzl ichen Verpfl ichtungen 
im Rahmen des Konkursverfahrens 
nicht  nachkommt, begeht er  eine Kon-
kursstraftat .  
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Die Verpfl ichtungen des Konkurs-
schuldners  erlöschen und das Kon-
kursverfahren endet ,  wenn al le ausste-
henden Schulden bezahlt  s ind,  mehr 
als  fünfzig Prozent  der  Gläubiger  ohne 
Sicherheiten,  nach dem Verkauf  sämt-
l icher Vermögenswerte des Schuld-
ners,  befriedigt  wurden,  sei t  dem Ende 
des Konkursverfahrens fünf Jahre ver-
gangen sind und der  Schuldner  oder 
dessen Geschäftsführung nicht  für ein 
Konkursvergehen verurteil t  wurden 
bzw. sei t  dem Ende des Konkursver-
fahrens zehn Jahre vergangen sind,  
fal ls der  Schuldner  oder dessen Ge-
schäftsführer  für  ein Konkursvergehen 
verurtei l t  wurden.  
 
Solange die konkursrechtl ichen Ver-
pfl ichtungen noch bestehen,  is t  der 
Konkursschuldner  in seiner  Ge-
schäftsausübung in Brasil ien beein-
trächtigt.  Wird der  Konkursschuldner 
wegen eines oder mehrerer Konkurs-
vergehen verurtei l t ,  kann er für  die 
Dauer von fünf Jahren keine gewerbli-
chen Aktivitäten ausüben.  Er ist  au-
ßerdem an der  Ausübung von Verwal-
tungs- und Aufsichtsratsämtern gehin-
dert  und kann keine Geschäftsfüh-
rungsaufgaben in einer dem neuen 
Konkursgesetz unterliegenden Gesell-
schaft  ausüben.  Schließlich ist  es ihm 
auch verwehrt  eine Gesellschaft  im 
Auftragsverhältnis  oder als Bevoll-
mächtigter  zu lei ten.  
 
 
4. Bevorzugung von Gläubigern 
 
Arbeitsrechtl iche Ansprüche und Zah-
lungen an Abfindungsfonds gehen al-
len anderen Forderungen im Konkurs 
vor .  Die Bevorzugung ist  begrenzt  auf 
150 Mindestlöhne pro Arbeitnehmer 
(entspricht derzeit  R$ 39.000,00).  Die 
verbleibenden arbeitsrechtl ichen An-
sprüche haben den Rang von Forde-
rungen ohne Sicherheiten.  Nachdem 
die bevorzugten arbeitsrechtl ichen 

Ansprüche vorab befriedigt  wurden,  
folgen im Rang al le  die Forderungen,  
für die Sicherheiten bestel l t  wurden.  
Diese gehen wiederum allen anderen 
Forderungen bis zur Höhe der Sicher-
heit  vor,  unabhängig von ihrer 
Rechtsnatur und der  Zeit  ihres Beste-
hens.  Wurden die gesicherten Ansprü-
che bedient ,  wird das Vermögen des 
Konkursschuldners zur Begleichung 
der staat l ichen Steuerforderungen 
verwendet .  Sofern noch Vermögen 
vorhanden,  sollen im Anschluss die 
noch ausstehenden Forderungen in 
folgender Reihenfolge beglichen wer-
den:  
 
1.  Forderungen mit  speziel len 

Vorrechten 
2.  Forderungen mit  al lgemeinen 

Vorrechten 
3.  nicht  gesicherte  Forderungen 

(créditos quirografários) 
4.  untergeordnete Forderungen.  
 
Nicht  unter die Regelung über  die Be-
vorzugung von Gläubigern fal len die 
Kosten der  gerichtl ichen Sanierung,  
des Konkursverfahrens,  die Honorare 
des gerichtl ichen Verwalters und die 
dadurch anfal lenden Steuern.  Das be-
deutet ,  dass diese vor al len anderen 
Forderungen gegen den Konkurs-
schuldner bezahlt  werden müssen.  
 
 
IV. Sanierungsverfahren 
 
Das außergerichtl iche und das gericht-
l iche Sanierungsverfahren stel len die 
wesentl ichen Neuerungen dar ,  die  das 
neue Konkursgesetz im Vergleich zur 
al ten Rechtslage bringt .  Die neuen 
Sanierungsverfahren ersetzen das be-
rei ts erwähnte "Concordata-
Verfahren" nach al tem Konkursrecht .  
 
1.Außergerichtliches Sanierungs-
verfahren 
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Im Rahmen des außergerichtl ichen Sa-
nierungsverfahrens kann der Schuld-
ner seinen Gläubigern einen Sanie-
rungsplan vorlegen.  Entgegen der  al-
ten Rechtslage dürfen diese Verhand-
lungen des Schuldners mit  seinen 
Gläubigern künft ig nicht  mehr als 
Zeichen seiner Zahlungsunfähigkeit  
gewertet  und damit  zur Begründung 
eines Konkursantrags herangezogen 
werden.  Das neue Konkursgesetz stel l t  
keine genauen Anforderungen an Form 
und Dauer  der  Sanierung.  Lediglich 
ein Zeitraum von zwei Jahren darf 
nicht  überschri t ten werden.  Dadurch 
soll  der  Schuldner in die Lage versetzt  
werden,  einen Sanierungsplan zu 
erstel len,  der  den besonderen Umstän-
den seines Unternehmens gerecht  
wird.  
 
Nach Genehmigung durch die Gläubi-
ger,  kann der  Konkursschuldner die 
Genehmigung des Sanierungsplans 
durch das zuständige Gericht  verlan-
gen.  Zu diesem Zweck muss der 
Schuldner dem Richter eine Reihe an 
Dokumenten vorlegen,  u.a.  den von al-
len Gläubigern unterzeichnete Sanie-
rungsplan,  die Rechnungsabschlüsse 
des vorhergehenden Jahres und die 
Rechnungsabschlüsse,  die eigens für 
den Sanierungsplan erstel l t  wurden.  
Nachdem das Gericht  den Sanierungs-
plan angenommen hat ,  is t  er  durch-
setzbar gegen: 
 
•  alle  Gläubiger ,  auch die,  die den 

Plan nicht  unterzeichnet  haben,  
wenn er  von mindestens 3/5 der 
Gläubiger jeder  Gläubigergruppe 
(z.B. Gläubiger mit  Sicherheiten 
und solche ohne) angenommen 
worden ist  oder 

•  nur gegen al l  die Gläubiger,  die 
den Plan unterzeichnet  haben,  
wenn er  von weniger als  3/5 der 
Gläubiger jeder  Gläubigergruppe 
angenommen wurde.  

 

Mit  Ausnahme von steuer-  und ar-
beitsrechtlichen Forderungen können 
al le anderen Forderungen Gegenstand 
eines Sanierungsplans sein.  Davon un-
abhängig führt  die Genehmigung des 
Sanierungsplans durch das Gericht 
nicht  zur Unterbrechung des gerichtl i-
chen Sanierungsverfahrens und 
schließt  auch nicht  aus,  dass Gläubi-
ger,  die nicht  vom Plan erfasst  s ind,  
einen Konkursantrag stel len.  
 
 
2. Gerichtliches Sanierungsver-
fahren 
 
Daneben hat  der Schuldner  nach der  
neuen Rechtslage die Möglichkeit ,  bei 
Gericht  einen Antrag auf  Einlei tung 
eines gerichtl ichen Sanierungsverfah-
rens zu stel len.  
 
 
a. Antrag 
 
Nach dem neuen Konkursgesetz kann 
ein gerichtl iches Sanierungsverfahren 
von jeder zahlungsunfähigen natürl i-
chen oder  juristischen Person einge-
lei tet  werden,  die seit  mehr als zwei 
Jahren ordentl ich einer geschäft l ichen 
Tätigkeit  nachgegangen ist  und fol-
gende Voraussetzungen erfüllt :  
 
•  der Antragstel ler  darf keine natür-

l iche oder juristische Person sein, 
die schon einmal in Konkurs war 
(es sei  denn,  die Konkursverbind-
l ichkeiten wurden durch Gerichts-
urtei l  für erloschen erklärt) ,  

•  der Antragstel ler  darf  in den letz-
ten fünf Jahren kein gerichtl iches 
Sanierungsverfahren durchgeführt  
haben,  

•  bei  kleinen Gesellschaften,  auf  die 
ein spezielles gerichtl iches Sanie-
rungsverfahren anzuwenden ist ,  
darf  der  Antragstel ler  in den letz-
ten 8 Jahren kein gerichtl iches Sa-
nierungsverfahren durchgeführt  
haben und 
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•  weder der  Antragstel ler  noch seine 
Mehrheitsgesellschafter und Ge-
schäftsführer  dürfen in der Ver-
gangenheit  wegen einer Konkurs-
straftat  verurtei l t  worden sein.  

 
Der Antrag auf ein gerichtl iches Sa-
nierungsverfahren muss einen speziel-
len Bericht  über die f inanziel le Lage 
des Konkursschuldners enthalten,  aus 
dem nachweisl ich hervorgeht ,  dass  
sich der  Antragstel ler  während des 
Verfahrens f inanziell  erholen kann.  
Bei  der Überprüfung der  Möglichkeit  
der f inanziel len Erholung,  hat  der 
Richter folgende Kriterien zu berück-
sichtigen:  
 
•  soziale und wirtschaft l iche Bedeu-

tung des Schuldners (ört l ich,  regi-
onal  und national)  

•  Arbeitsplätze des zahlungsunfähi-
gen Antragstel lers 

•  Wert des Anlagevermögens und der 
Verbindlichkeiten,  Jahreseinkünfte 
und Verschuldung 

•  Zeitraum während dessen die Ge-
sellschaft   aktiv war und 

•  jährliches Einkommen und Ver-
schuldungsniveau.  

 
Das gerichtl iche Sanierungsverfahren 
kann maximal zwei Jahre dauern.  Das 
neue Konkursgesetz best immt jedoch 
keinen genauen Zei tplan und auch 
keine genaue Form der Durchführung 
und Dauer des Sanierungsplans.  Das 
er laubt  es dem Konkursschuldner ,  ei-
nen durchführbaren Plan zu erstel len, 
der an seine besonderen Umstände an-
gepasst  is t .  Die einzige Ausnahme 
bildet  der Zeitraum für  die Zahlung 
von Arbei tsentgelten,  der  ein Jahr 
nicht  überschreiten darf .  Wird der Sa-
nierungsplan nicht  erfüll t ,  können die 
Gläubiger  Konkursantrag stellen. 
 
 
b. Folgen der Eröffnung des gericht-
l ichen Sanierungsverfahrens 

 
Die gerichtl iche Sanierung unterbricht  
die Verjährung sämtl icher Klagen und 
Vollstreckungen der Gläubiger für  die 
Dauer von 180 Tagen.  Davon ausge-
nommen sind Steuerzahlungsansprü-
che.  
 
 
c.  Rechte und Pfl ichten des Kon-
kursschuldners 
 
Im gerichtl ichen Sanierungsverfahren 
werden die Rechte und Pfl ichten des 
Konkursschuldners grundsätzl ich im 
Sanierungsplan best immt.  Dieser wird 
vom Schuldner  vorgeschlagen und 
vom Gericht  und den Gläubigern in 
einer al lgemeinen Gläubigerversamm-
lung genehmigt.  Die primäre Ver-
pfl ichtung des Konkursschuldners ist  
deshalb die str ikte Erfüllung der  Be-
dingungen des Plans.  
 
Nachdem der Konkursschuldner die 
oben beschriebenen Informationen 
vorgelegt  hat,  können die Gläubiger 
durch Mehrheitsbeschluss der al lge-
meinen Gläubigerversammlung ihre 
Stellungnahme zum Sanierungsplan 
des Schuldners abgeben.  Sie haben 
dabei  die Wahl:  
 
•  den Plan ganz oder  tei lweise zu-

rückzuweisen,  
•  ihn zurückzuweisen und einen an-

deren Plan vorzulegen oder  
•  ihn zurückzuweisen und Konkurs-

antrag zu stel len.  
 
Der Richter  wird über die Durchführ-
barkeit  des Plans erst  nach Anhörung 
der Gläubiger entscheiden.  Die Gläu-
biger  können ebenfalls  zu jeder  mate-
riel len Frage des Sanierungsplans und 
des Konkursverfahrens Stellung neh-
men.  
 
 
d. Allgemeine Gläubigerversamm-
lung 
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Die al lgemeine Gläubigerversammlung 
ist  in drei  Klassen von Gläubigern zu 
untertei len:  arbeitsrechtl iche Gläubi-
ger,  bevorzugte Gläubiger und Gläu-
biger  ohne Sicherheiten.  Der Sanie-
rungsplan ist  erst  dann angenommen, 
wenn er in jeder  Gläubigergruppe an-
genommen wurde 
•  von der  Mehrheit  al ler  in der al l-

gemeinen Gläubigerversammlung 
anwesenden Gläubiger  und 

•  von den Gläubigern,  die  mehr als 
50 % der Ansprüche gegen den 
Konkursschuldner repräsentieren 
( letzteres Kriterium findet  keine 
Anwendung auf  Gläubiger von Ar-
beitsentgelten) .  

 
Soll ten best immte Angelegenheiten 
nur eine Gruppe betreffen,  so ent-
scheiden nur die Angehörigen dieser 
betreffenden Gruppe darüber .  
 
 
e.  Gläubigerausschuss 
 
Jede Gläubigergruppe hat  das Recht,  
ein Mitglied und zwei Vertreter des 
Gläubigerausschusses zu benennen.  
Der Gläubigerausschuss setzt  s ich zu-
sammen aus drei  Mitgliedern: einem 
Arbeitnehmervertreter,  einem Vertre-
ter  der Gläubiger  mit  Sicherheiten und 
einem Vertreter der Gläubiger ohne 
Sicherheiten.  Zu den wesentl ichen 
Aufgaben des Gläubigerausschusses 
gehören unter anderem die Kontrolle 
und Prüfung der Rechnungslegung des 
gerichtl ichen Verwalters,  die  Überwa-
chung des ordnungsgemäßen Verfah-
rens und der  Einhaltung des Gesetzes,  
die Kontrolle der Tätigkeiten des 
Schuldners und die Vorlage eines La-
geberichts al le 30 Tage.  Ferner  achtet 
der Gläubigerausschuss auf die ord-
nungsgemäße Ausführung des Sanie-
rungsplans.  
 

In folgenden Fällen darf der Gläubi-
gerausschuss nur mit  gerichtl icher 
Genehmigung tät ig werden: 
 
•  die Entfernung bzw. Entlassung 

des Schuldners in den Fällen,  die 
das neue Konkursgesetz vorsieht ,  

•  die Veräußerung von Sachanlagen,  
•  die Einräumung von Grundpfand-

rechten und anderen Sicherheiten,  
•  die notwendige Verschuldung, um 

die Fortführung des Geschäfts 
während der  Zeit  bis zur  Genehmi-
gung des gerichtl ichen Sanierungs-
plans.  

 
 
f .  Verwaltung des Geschäfts 
 
Der Schuldner  kann während der ge-
richtlichen Sanierung in der Geschäft-
führung verbleiben,  jedoch unter der 
Aufsicht  des Gläubigerausschusses 
und mit  der  Unterstützung des gericht-
l ichen Verwalters.  Dies gi l t  jedoch 
nicht ,  wenn der  Schuldner  zuvor we-
gen Konkursstraftaten verurtei l t  wurde 
oder  der  dringende Verdacht  besteht ,  
dass er solche begangen hat .  Der Kon-
kursschuldner ist  von der Geschäfts-
führung des Weiteren ausgeschlossen,  
wenn er  vorsätzl ich gegen die Interes-
sen seiner Gläubiger  gehandelt ,  betrü-
gerische Handlungen begangen oder  
Scheingeschäfte getät igt  hat sowie 
wenn der Sanierungsplan den Aus-
tausch den Managements vorsieht  oder 
der Konkursschuldner sich weigert ,  
Informationen zu er tei len,  die vom ge-
richtlichen Verwalter  oder  von den 
übrigen Mitgliedern des Gläubigeraus-
schusses gefordert  wurden.  
 
Darüber hinaus sieht  das neue Kon-
kursgesetz den Ausschluss des Kon-
kursschuldners von der Geschäftsfüh-
rung in folgenden Fällen vor:  
 
Der Schuldner hat  
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•  persönliche Ausgaben vorgenom-
men, die offenkundig seine Ver-
mögensverhältnisse übersteigen,  

•  Ausgaben vorgenommen, die nicht  
gerechtfer tigt  werden können auf-
grund ihrer  Art oder ihrer Bedeu-
tung im Hinblick auf  das Kapital ,  
die Art  des Geschäfts ,  die Ge-
schäftsbewegungen oder ähnliche 
Umstände,  

•  ungerechtfer t igt dem Unternehmen 
Kapital  entzogen oder Geschäfte 
getät igt  hat ,  die den ordentl ichen 
Betr ieb des Unternehmens schädi-
gen.  

 
Der Konkursschuldner kann keine Gü-
ter  des Anlagevermögens verkaufen 
oder belasten,  es sei  denn der  Richter 
genehmigt das Geschäft .  Die während 
des gerichtl ichen Sanierungsverfah-
rens vorgenommenen Verschuldungs-
handlungen können,  fal ls  das Sanie-
rungs- in ein Konkursverfahren um-
gewandelt  wird,  nicht als  im Konkurs 
bevorzugte Verbindlichkeiten angese-
hen werden.  Falls  der  Schuldner die 
Geschäfte nicht  weiter  führen darf ,  
wird die Verwaltung von dem gericht-
l ichen Verwalter  ausgeübt.  
 
 
V. Begleitende Änderungen im Steu-
errecht 
 
Um das Gelingen der Reform des 
Konkursrechts in Brasi l ien zu begüns-
t igen,  hat  das brasi l ianische Abgeord-
netenhaus Änderungen auf dem Gebiet  
des Steuerrechts beschlossen.  Das 
Steuergesetzbuch (Código Tributário 
Nacional)  wurde dahingehend geän-
dert ,  dass der Käufer  von Anlagegü-
tern eines in Konkurs oder  in finan-
ziel len Schwierigkeiten befindl ichen 
Unternehmens als dessen Rechtsnach-
folger steuerl ich nicht  haftet .  
 
 
 
 

VI. Schlussbemerkung 
 
Die obigen Ausführungen stel len eini-
ge Aspekte der Sanierungsverfahren 
dar,  die im Februar  dieses Jahres in  
Brasi l ien eingeführt  wurden und am 
10.  Juni  2005 in Kraft  treten werden.  
Das neue Konkursgesetz wird mit  sei-
ner neuen Ausrichtung auf  die Sanie-
rung der  Unternehmen sicherl ich einen 
Beitrag zur Zinssenkung in Brasi l ien 
leisten können.  Inwieweit  diese Re-
form ausreicht  und welche anderen 
Faktoren best immend für das Zinsni-
veau in Brasi l ien sind,  konnte hier 
nicht  untersucht  werden,  so dass in-
soweit  die weitere Entwicklung abzu-
warten bleibt . \ \  
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Neuere Tendenzen im brasilianischen Internetrecht 
 

Arne Rathjen*  

 
 
 
 
I.  Einführung /  Allgemeines   
 
Die traditionell  guten deutsch-
brasi l ianischen Beziehungen haben 
sich laut  amtlichen Quellen in jünge-
rer Zeit  zu einer „strategischen Part-
nerschaft“  ausgeweitet .  Insbesondere 
sei t  den frühen neunziger  Jahren sind 
die diplomatischen Kontakte erheblich 
vert ief t  worden.  Brasi l ien ist  daher 
nach wie vor einer der bevorzugten 
deutschen Investi t ionsstandorte,  und 
es wird aktuell  mehr deutsches Kapital  
in Brasi l ien investiert  als  z.  B.  in den 
USA. Diese erfreulichen Faktoren 
werden ergänzt  durch die (jedenfalls 
in Brasil ien)  sei t  einem Jahr optimis-
t isch st immende Wir tschaftslage.  Von 
Wachstumsraten wie etwa 5,2 % p.a.  
(2004) träumt man in  Deutschland nur 
noch.  Interessant  in diesem Kontext  
is t  auch,  dass etwa die Exporte Brasi-
l iens mit t lerweile zu 55 % aus indus-
triellen Fert igprodukten bestehen. 
Größter Handelspartner Brasi liens ist  
aktuell  die EU mit  einem Anteil  von 
ca.  25 %. 
 
Vor diesem Hintergrund  is t  logi-
scherweise der  E-Commerce (gerade 
im B2B-Sektor,  also der elektronische 
Geschäftsverkehr zwischen Unterneh-
men) von Interesse.  Es lohnt sich da-
her,  einen Blick auf die Entwicklung 
des Internetrechts in Brasi lien zu wer-
fen.  
 
Zunächst  einige Daten.  Guter (oder 
nicht  so guter)  brasil ianischer Tradit i-
on zufolge wird dieser Bereich massiv 
staat lich gefördert ,  heute zumeist  

                                                 
 * Arne Rathjen ist in Berlin als Rechtsanwalt tätig.  

durch die Gewährung von Steuerver-
günstigungen.  Die Gesamtzahl  der  in 
Brasi l ien ansässigen Softwareunter-
nehmen wird aktuell  mit  ca.  2800 an-
gegeben (Mexiko: 700,  Argentinien 
300).  Ca.  60 % der Softwareunterneh-
men Lateinamerikas befinden sich 
dort .  Die Entwicklung diverser  Inter-
net-Dienstleistungen stel l t  in jedem 
Fall  eine strategisch herausragende 
Komponente dar .  Nachdem zunächst  
durch die in den achtziger Jahren be-
stehende „Marktreserve" der Hauptan-
tei l  von Softwareunternehmen in bra-
si l ianischen Händen lag,  is t  nunmehr 
die Mehrzahl  der dort  ansässigen Un-
ternehmen in All ianzen mit  den jewei-
l igen globalen Marktführern einge-
bunden (Microsoft ,  Oracle und IBM). 
Eine anschauliche Fallstudie für  die 
(wachsende) Bedeutung des E-
Commerce in Brasi l ien ist  Dell ,  mit   
einer 1999 in Rio Grande do Sul ge-
gründeten Filiale.  Wie bekannt,  hat  
Dell  den Zwischenhandel  weitgehend 
abgeschaff t  und vert reibt  seine Pro-
dukte,  sei  es an Konsumenten,  sei  es 
an Unternehmen,  vorwiegend über das 
Internet .  In diesem Kontext  wurde die 
vergleichsweise schwache Telekom-
munikationsinfrastruktur in Brasi l ien 
als  Hindernis bewertet .  Auch im Un-
ternehmenssektor  ist  die  Bewertung 
und Ausstat tung der brasi l ianischen 
Unternehmen im internationalen Ver-
gleich eher  unterdurchschnit t l ich.  Be-
hindernd wirkt  sich in diesem Kontext 
auch die regional  strukturier te Besteu-
erung aus.  Wichtiger für die Standort-
entscheidung als  etwa Steuervergüns-
t igungen war u.a.  die hohe Quali tät  
des Ausbildungsstandes der Arbeiter , 
insbesondere im Süden des Landes.  
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Generell  is t  Brasi lien mit  Computer-  
und Telekommunikationsprodukten 
eher unterversorgt ,  wobei  der  Markt 
sei t  Mitte der neunziger Jahre regel-
recht  explodiert  ist  und ein Ende nicht  
abzusehen.  Das Wachstum des Tech-
nologiesektors wurde für 2004 mit  ca.  
9 % beziffert .  Das Potential  bleibt 
hoch,  zumal wenn man bedenkt,  dass 
sich einige der  in den neunziger Jah-
ren ini t i ierten Privatisierungen noch 
nicht  voll  ausgewirkt  haben.  In Brasi-
l ien gibt  es zur  Zeit  ca.  22 Mill ionen  
Internetnutzer,  so dass Brasi lien damit  
weltweit  an zehnter  Stel le steht  ( in 
absoluten Zahlen gerechnet) ,  al ler-
dings erst  an zweiundsiebzigster ,  
wenn man die Bevölkerungszahl  be-
rücksichtigt .  Die Zahl der  Internet- 
Hosts ist  mit  ca.  3,  5 Mio.  recht  hoch 
– damit  l iegt  Brasil ien,  wieder  in ab-
soluten Zahlen gerechnet ,  an siebter 
Stelle weltweit .   
 
Marktperspektiven ergeben sich u.a.  
aus der  vergleichsweise geringen 
Verbreitungsdichte.  
 
 
II.  Gesetzl iche Grundlagen 
 
Die Fülle der  Verordnungen,  Erlasse, 
Richtl inien,  Gesetze usf . ,  welche sich 
mit  der Materie    „Internet“  beschäf-
t igen,  ist  erheblich.  Es kann hier nur 
ein Überblick gegeben werden,  zumal  
es sich bei  einer Vielzahl  von Normen 
lediglich um Verwaltungsvorschriften 
handelt ,  welche die (interne) Nutzung 
des Internet  im Bereich der Verwal-
tung,  Just iz und Gesetzgebung regeln.  
 
Ein Überblick:  
 
1.  Lei nº 10.077,  de 30/12/2004 (DOU 
de 31/12/2004),  in Verbindung mit  Lei 
nº 8.248,  de 23/10/1991, Lei nº 8.387,  
de 30/12/1991, Lei  nº 10.176,  de 
11/01/2001, welches die öffentl ich-
rechtl ichen Rahmenbedingungen für 
den Informatiksektor regulier t .   

 
2.  Portar ia nº  614,  de 01/12/2004 
(DOU de 08/12/2004),  welche die Re-
de Brasi lNano instal l iert ,  mit dem Ziel  
geziel ter  Förderung der  Nanotechno-
logie.   
 
3.  Das Lei  nº  10.973,  de 02/12/2004 
(DOU de 03/12/2004) befaßt  sich mit  
der Förderung von Forschung und 
Entwicklung.  
  
4.Resolução nº 397,  de 18/10/2004 
(DOU de 19/10/2004):  Regelt  den Ein-
satz digitaler  Signaturen im Superior  
Tribunal  de Just ica.  
 
5.  Decreto nº  5.244,  de 14/10/2004 
(DOU de 15/10/2004):  Regelt  Aufbau 
und Organisat ion des Conselho Nacio-
nal  de Combate à  Pirataria e Delitos 
contra a Propriedade Industrial .   
 
6.  Resolução nº  287,  de 14/04/2004,  
welches sich mit  der Verwendung von 
E-Mails  und ähnlichen Übertragungs-
modi (als prozessuale Handlungsform) 
im Zuständigkeitsbereich des STF be-
fasst .  
  
7.  Das Decreto nº  4.928,  de 
23/12/2003 (DOU de 24/12/2003) 
schaff t  eine Reihe von Steuervergüns-
t igungen für innovative Forschungs-
vorhaben.   
 
8.  Decreto nº  4.829,  de 03/09/2003 
(DOU de 04/09/2003),  welches das 
CGIBr, Comité Gestor  da Internet  no 
Brasi l ,  instal l iert ,  vgl .  auch Decreto 
nº 4.776,  de 10/07/2003 (DOU de 
11/07/2003),  im Falle des Rede Brasi l  
de Tecnologia -  RBT  
 
9.  Lei nº 10.664,  de 22/04/2003 (DOU 
de 23/04/2003):  Diverse Änderungen 
der Informatikgesetzgebung (insbe-
sondere Lei  no s  8.248 /  91).   
 
10.  Digitale Signatur  /  Zert if izie-
rungsstel len:  Decreto nº 4.414,  de 
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07/10/2002 (DOU de 08/10/2002),  vgl.  
auch Decreto nº 3.996,  de 31/10/2001. 
  
11.  Lei nº  10.176,  de 11/01/2001: Di-
verse Änderungen der  Informatikge-
setzgebung.  
 
12.  Lei nº  9.610,  de 19/02/1998: Das 
neue Urheberrechtsgesetz,  sowie die 
weiteren Ausführungsdekrete Decreto 
nº 2.894,  de 22/12/1998, Decreto de 
13/03/2001. 
 
13.  Lei nº  9.609,  de 19/02/1998: „LEI 
DE SOFTWARE“, befasst  sich mit  
dem Schutz von Computerprogram-
men,  sowie Decreto nº 2.556,  de 
20/04/1998  
 
 
III.  Ausgewählte Rechtsfragen 
 
 
1. Strafrechtl iche Aspekte,  Cyberc-
rime,  Produktpiraterie 
 
Die geradezu unglaubliche Entwick-
lung des E-Commerce und die noch 
unglaublicheren Erwartungen,  die an 
ihn geknüpft  wurden ( tei ls nicht  unbe-
rechtigt),  haben mutmaßlich ein The-
ma in den früheren Jahren des WWW 
aus dem Blickfeld geraten lassen:  Es 
ist  die Sicherheitsproblematik.  Man 
verbringt  heute (  fast  )  mehr Zeit  mit  
der Nachinstal lation von Sicherheits-
Updates,  Virenschutzprogrammen, 
ausgefeil ten Sicherheitssystemen und 
anderem mehr als  mit  der eigentl ichen 
Arbeit  und droht  in einem anarchist i-
schen Chaos aus Virenpest ,  Malware, 
Spyware,  bösart igen Javascript-Codes,  
Hackerangriffen,  staat l ichem Abhör-
wahn, Datenplünderei  und Spam un-
terzugehen.  Die ursprünglich vorhan-
denen Produktivi tätsvortei le drohen 
wieder  zu verschwinden.   
 
Deutl ich sichtbar hat  sich die Sicher-
heitslage sei t  ca.  2000 für Internetnut-
zer  jeglicher Couleur (wie auch im 

allgemeinen) kontinuierl ich und dra-
matisch verschlechtert .  Es scheint ,  als 
habe der  Fuchs die Aufsicht  über  den 
Hühnerstal l  erhalten und freue sich, 
wenn die Hühnchen ein wenig hüpfen.  
 
Deutl ich sichtbar ist  die Verseuchung 
durch Computerviren,  Würmer und 
anderes,  al lerdings auch die Heimsu-
chung durch mittlerweile  kommerziel l  
betriebene Hackereinsätze organisier-
ter  Banden,  schließlich und endlich 
aber auch die lawinenart ige Überflu-
tung der E-Mail-Postfächer mit  Spam, 
extrem angestiegen,  während die 
Thematik 1999 noch eher theoreti-
schen Charakter  hatte.  Ca.  80 % des 
E-Mail-Verkehrs entfäl l t  mit t lerweile 
auf Spam, wobei die Art  der  Versen-
dung sicherl ich Rückschlüsse zulässt  
auf die Quali tät  der  Produkte bzw. die 
Seriosi tät  der Anbieter.  Es gibt relat iv 
wenig Spam-Versender und sie schei-
nen auch bekannt zu sein,  al lerdings 
sind sie technisch hochgerüstet  und 
verstreuen über sog.  Bot-Netze1 in 
mil l ionenfacher  Zahl (bezogen auf ei-
ne „Kampagne“) E-Müll ,  wobei  sich 
die Täter  gleich massenweise in unge-
schützte PCs einloggen,  um von dort  
aus Müllmails  mit  falscher Absender-
adresse weiterzuverschicken.  Mitt ler-
weile  wird berei ts  Poli tmüll  über  Bot-
Netze mit  Hilfe von Würmern dem 
Publikum nahegebracht .  Die Industrie-
spionage dürf te mit t lerweile epidemi-
sche Ausmaße angenommen haben,  
zumal staat l ich gefördert ,  wie auch 
die i l legale Datenverwertung zu kom-
merziel len Zwecken unter Umgehung 
sämtlicher Datenschutzbestimmungen.  
Die größte Bedrohung für  die Datensi-
cherheit ,  so stand in den Mittei lungen 
der Bundesrechtsanwaltskammer (!)  zu 
lesen,  geht  nunmehr von – sog.  Si-
cherheitsbehörden aus.   Man ist  als 

                                                 
1 Tausende bis hunderttausende zu einem Netzwerk 
zusammengeschaltete gehackte PCs, die vollauto-
matisiert als Mailserver fungieren – ohne dass die 
Besitzer es bemerken. 
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Anwalt  genötigt ,  Mandanten darauf 
hinzuweisen,  dass der  Aspekt der Ver-
traulichkeit  eine Il lusion schafft ,  die 
unter  heutigen Bedingungen gefährl i-
che Konsequenzen haben kann.  Man 
ist  von Gesetzes wegen verpfl ichtet , 
s ie darauf hinzuweisen,  dass im Zwei-
fel  alle Daten abgezogen werden,  die 
sich irgendwie verwerten lassen.  
 
Ein interessantes rechtspoli t isches 
Problem, bzw. auch technisches,  ist  
der virtuelle Bankraub sowie artver-
wandte Del ikte.  Die Zeit  kunstvoll  in-
szenierter Coups wie etwa im Falle 
des  Commerzbank – Raubs in  Berl in-
Zehlendorf (man hatte unter  der  Bank 
einen Tunnel  gegraben,  so dass nicht  
auff iel ,  dass die Täter längst  ver-
schwunden waren,  als  die Polizei 
zugriff . . . . )  scheint  vorbei .  Viel  besser 
erscheint  es,  e infach den Bankrechner 
zu übernehmen und sich bei  Bedarf 
Geld überweisen zu lassen.  Hier  gibt 
es ein undefinierbares Dunkelfeld. 
Hinzu treten dann noch sog.  Denial-
of-Service-Attacken (Überflutung von 
Websites mit tels  automatisierter  Mas-
senanfragen) und ähnliche Sabotage-
akte aus unterschiedlichsten,  teils po-
l i t ischen Motiven oder aber  das Blo-
ckieren von Websi tes aus Verde-
ckungsabsicht  oder aber in der  Mei-
nung, Zensor spielen zu müssen.  Ein 
mitt lerweile kontraproduktives Szena-
rio.  Der Chaos Computer Club sah 
dann auch schon vor Kurzem das Ende 
des E-Mail-  Verkehrs heranziehen.  In 
Brasi l ien wird dieses „universo 
sombrio da piratar ía e fraude“ als 
Entwicklungshindernis angesehen – 
wohl zu  Recht.  Hinzu tr i t t  die an die-
se Zustände nicht  angepasste Geset-
zeslage.  Der Gesetzgeber – nicht  nur 
in Brasi l ien – ist  weit  hinter der tat-
sächlichen Entwicklung zurückgeblie-
ben und hat  etwa die Bedeutung des E-
Commerce sowie der Notwendigkeit  
funktionierender Sicherheitssysteme 
nicht  erkannt.  Ergebnis ist  das explo-

sionsart ige Ansteigen der computerge-
stützten Kriminali tät .   
 
Brasi l ien ist  nach Expertenmeinung 
einer der von computergestützten 
Straftaten am meisten heimgesuchte 
Ort  der Welt  (Folha Online 
19.11.2002) und in dieser  Hinsicht 
Welt-Spitzenreiter .  Hacker hatten be-
rei ts die Site  des Obersten Gerichts-
hofs übernommen. Ein Grüppchen na-
mens „Resistência 500“ hatte die Site 
geknackt und ein Protestschreiben 
hinter legt ,  das den Nutzern der  Ge-
richts-Website unaufgefordert  entge-
genflat ter te.  Doch damit  nicht  genug. 
Es wurde bekannt,  dass auch die Site 
des Präsidenten der  Republik Ziel  von 
Attacken gewesen war.  Dann kam das 
Parlament an die Reihe.  Schließlich 
kam es zu -  zunächst  nicht  erklärbaren 
-  mysteriösen Veränderungen der  Sites 
diverser Ministerien,  in denen despek-
t ier liche Statements über  eine Reihe 
von führenden Poli t ikern auftauchten.  
 
Wen wundert  es,  wenn der durch bra-
si l ianische Kriminelle weltweit  ange-
richtete Schaden auf  ca.  45 Milliarden 
USD geschätzt  wird und Brasi l ien zum 
„maior laboratório do cibercrime em 
todo o mundo“ befördert  wurde (Folha 
online,  2002).  Besonders beliebt ,  wie 
aus Stat istiken und Fallmaterial  er-
sichtl ich,  is t  die  Nutzung i l legal  er-
worbener Kreditkartendaten.  Jüngst 
wurde bekannt,  dass fast  die gesamten 
nordamerikanischen Datenbestände ei-
niger  Kreditkartenunternehmen in die 
Hand von Datendieben gelangt waren.  
Das Comité Gestor da Internet  meldete 
für 2002 und 2003 einen diesbezügli-
chen Zuwachs an registrier ten kredit-
kartenbezogenen Delikten um 275 %. 
Für 2004 ging man von ca.  5000 „ata-
ques e  golpes“ pro Monat innerhalb 
des brasi l ianischen Internets aus,  zu-
meist  Phishing – Attacken mit  geklon-
ten Bankseiten,  die dem arglosen Nut-
zer  zugespiel t  werden,  um ihn dann 
zur Preisgabe von Konto – und Kre-
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ditkartendaten zu bewegen (Folha On-
line,  Februar  2004).  
 
Die Reaktion des Gesetzgebers f iel  
bisher  eher  mäßig aus.  Zivilrechtl ich 
bleibt  der Rückgriff  auf  die General-
klausel  des  Art .  186 CC. Strafgesetze, 
die sich explizi t  mit  Computerkrimi-
nali tät  befassen,  gibt  es in Brasi l ien 
nicht  (oder bisher nicht ,  entsprechen-
de Vorhaben sind auf  den Weg ge-
bracht  worden),  so dass man gewis-
sermaßen kreative Lösungsansätze 
bemühen musste,  etwa den Rückgriff 
auf das Gesetz Nr. 9296 /  96.  Dieses 
behandelt  eigentl ich den Schutz des 
Post  – und Fernmeldegeheimnisses im 
weiteren Sinne.  Art .  10 stel l t  das nicht  
durch Gerichtsbeschluss gedeckte Ab-
hören /  Mitschneiden von verschiede-
nen Typen des Datenverkehrs unter 
Strafe.  Dieses Gesetz wurde in mehre-
ren Fällen zur Aburtei lung von Ha-
ckern herangezogen,  wie im übrigen 
der CP für  Delikte al lgemeiner Art ,  
etwa im Falle von Phishing (Betrug) 
oder aber das Lei  complementar Nr. 
105/2001,  welches den strafrechtl i-
chen Schutz des Bankgeheimnisses  
gewährleistet .  
 
Im Zentrum des Interesses stand auch 
der Identi tätsdiebstahl .  Wie anderorts  
auch hat  sich die Hackerszene – einst 
eher belächelt  – zu einem Phänomen 
organisier ter Bandenkriminali tät  ge-
wandelt .  Naheliegende Ziele sind pri-
mär Banken und Kreditkartenfirmen,  
die im Jahre 2004 den Diebstahl  von x 
Mill ionen Datensätzen zu beklagen 
hatten (Dunkelziffer ?).   
 
Das Projecto de Lei   84 /  99 sieht  fol-
gende Lösungsansätze vor:  Der Ein-
bruch in Datenverarbeitungssysteme 
ohne Zugangsberecht igung wird mit  
einer Höchststrafe von 2 Jahren im 
Falle der Bereicherungsabsicht  belegt .  
Das zi t ierte Phishing führt  nach dem 
Entwurf  zu einer  Maximalstrafe von 6 
Jahren Freiheitsstrafe.  In den USA 

etwa ist  das strafrechtl iche Risiko bei  
einem Höchstwert  von 15 Jahren Frei-
heitsstrafe angesiedelt .  
 
Gesetz geworden ist  das Projekt  bisher 
nicht .  
 
So war es dann eine Labsal ,  folgende 
Nachricht  zu lesen:  
 
 
Brazil ian police arrest  85 in crack-
down on hackers 
 
Summary:   
 
  
The raid -  dubbed Operation Pegasus 
-  was carried out  by 410 federal  po-
l ice of f icers in seven states.  Brazil ian 
police arrested 85 people on Thursday 
accused of  stealing more than $33 
mil lion by hacking into the online 
bank accounts of  unwitt ing Internet  
users,  authorit ies said.  The raid - 
dubbed Operation Pegasus -  was car-
ried out by 410 federal  police of f icers 
in seven states,  making i t  one of  the 
biggest  crackdowns on electronic 
crime in Brazil .  In al l ,  105 arrest  
warrants were issued after a four-
month invest igation found that  the 
suspects had pocketed about 80 mil-
l ion reais in the scam. While most  
Brazil ians do not  have computers at  
home, studies show that  those who do 
are among the most  avid Internet  us-
ers in the world,  especially  when i t  
comes to private banking.  Brazil  is 
also quickly gaining a reputation as a 
hotbed for computer hackers.  Last 
month,  a Brazilian research group 
called the Computer  Emergency Re-
sponse Team published a study show-
ing that  online fraud complaints  in the 
country shot  up 1,300 percent  in the 
second quarter,  jumping to 7,942 from 
just  562 a year earl ier.  
 
Source: Reuters 
[08/26/2005]  
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II.  Zivilrechtl iche und prozessuale 
Fragen, Haftungstatbestände 
 
Die Problematik des elektronisch 
durchgeführten Vertragsschlusses ist  
aufgrund der  weiten Verbreitung des 
E-Commerce und seiner  steigenden 
Bedeutung gerade im B2B-Verkehr 
(zwischen Unternehmen) berei ts  mehr 
oder minder ausdiskutiert ,  hier  besteht  
eine durchaus beacht l iche (weltweite) 
Rechtsvereinheit l ichung. Brasi l ien 
weist  insoweit  keine so großen Beson-
derheiten auf.  Man ging sogar so weit ,  
den Einsatz von elektronischen Me-
dien im Bereich der notariel len Beur-
kundung und öffentl icher Register zu 
diskutieren.  Auch ist  man im Ver-
gleich zu Deutschland tei ls  recht weit  
gelangt,  da z.B. prozessuale Willens-
erklärungen elektronisch abgegeben 
werden können (per E-Mail etwa).  
Auch ist  das elektronische Handelsre-
gistersystem weit  ausgebaut.  Die Ver-
wendung des Fax in diesem Kontext  
wurde berei ts  durch Gesetz Nr.  8245 /  
91 geregelt .  Der Staat  Rio de Janeiro 
bot  sei t  langem den aus hiesiger  Sicht 
hochinteressanten Service an,  regist-
rierten Benutzern die Möglichkeit  zu 
geben,  sich auf dem Gerichtsserver 
einzuloggen und auf diesem Wege 
prozessual gült ige Erklärungen ab-
zugeben.  In Deutschland wurden diese 
Dinge berei ts deshalb nicht  ernsthaft  
diskutiert ,  weil  die  technische Aus-
stat tung nicht  vorhanden war /  is t .  
Zumindest  wäre erforderl ich,  Ge-
richtsserver  mit  einschlägigen Funkti-
onen auszustat ten und dann die (u.U. 
signierten) elektronischen Dokumente 
gedruckt  an die Spruchkörper  weiter-
zulei ten.  Allerdings gab es berei ts  bei  
der Protokollierung durch Computer 
stat t  per Hand oder  Diktat große 
Schwierigkeiten.  
 
Die Resolution 287/04 des Supremo 
Tribunal  Federal  sei  aufgrund ihres 

für hiesige Verhältnisse geradezu re-
volutionären Gehalts  im Wortlaut 
wiedergegeben: 
 
 
RESOLUÇÃO Nº 287,  DE 14 DE 
ABRIL DE 2004.  
Inst i tui  o e-STF,  sistema que permite 
o uso de correio eletrônico para a 
prática de atos processuais,  no âmbito 
do Supremo Tribunal Federal .   
 
O PRESIDENTE DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL ,  no uso das 
atribuições que lhe  confere o art .  13, 
XVII,  combinado com o art .  363,  I ,  do 
Regimento Interno,  e tendo em vista o 
decidido na Sessão Administrativa do 
dia 25 de março de 2004,  Processo 
Administrativo nº 285.293,  assim co-
mo o disposto na Lei 9.800,  de 26 de 
maio de 1999,   
RESOLVE:  
 
Art.  1º  Fica inst i tuído no âmbito do 
Supremo Tribunal Federal  o e-STF, 
sistema de transmissão de dados e i-
magens,  t ipo correio eletrônico, para 
a prática de atos processuais,  nos 
termos e condições previstos na Lei 
9.800,  de 26 de maio de 1999.  
 
Art.  2º  O acesso ao e-STF dá-se por 
meio da página do Supremo Tribunal 
Federal  na internet ,  endereço eletrô-
nico www.stf .gov.br. ,  com uti l ização 
facultada aos advogados previamente 
cadastrados e sujeita às regras e con-
dições do serviço constantes do ma-
nual do usuário,  também disponível  
nesse sí t io.   

§ 1º O interessado deverá cada-
strar-se no e-STF e,  em  seguida,  regi-
strar sua senha de segurança,  que de-
verá ser pessoal e sigi losa,  assegu-
rando a remessa  identi f icada das pe-
t ições e dos documentos.   

§ 2º As pet ições eletrônicas en-
viadas deverão,  obrigatoriamente e  
sob pena de não-recebimento,  ser gra-
vadas em um dos seguintes formatos: 
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doc (Microsoft  Word),  rt f  (Rich Text 
Fomat),  jpg (arquivos de imagens di-
gital izadas),  pdf  (portable document  
format) ,  t i f f  ( tagged image f i le) ,  gi f 
(graphics  interchange f i le)  e  htm 
(hypertext  markup language).   
 
Art .  3º As petições e os documentos 
enviados serão impressos e protocola-
dos de forma digital  pela Coordena-
doria de Registros e Informações Pro-
cessuais durante o horário de atendi-
mento ao público,  das 11h às 19h,  nos 
dias úteis ,  sendo que os expedientes 
encaminhados após as 19h somente 
serão protocolados no dia úti l  subse-
qüente.   

§ 1º É de inteira responsabil i-
dade do remetente o teor e a integri-
dade dos arquivos enviados,  assim 
como a observância dos prazos.   

§ 2º A tempestividade da petiç-
ão será aferida pela data e hora de 
recebimento dos dados pelo sistema, 
observando-se,  r igorosamente,  o l imi-
te de horário para o protocolo de pe-
t ições estabelecido no caput.   

§ 3º Não será considerado,  pa-
ra efei to de tempestividade,  o horário 
da conexão do usuário,  o momento do 
acesso à página do Tribunal na inter-
net  ou qualquer outra referência de 
evento.   

§ 4º Os arquivos recebidos em 
desacordo com os formatos estabele-
cidos nesta Resolução ou que estejam, 
no todo ou em parte,  incompletos ou 
danif icados,  por qualquer eventuali-
dade técnica,  não serão protocolados,  
cabendo ao interessado acompanhar o 
seu completo recebimento pelo siste-
ma.  

§ 5º A simples remessa do ar-
quivo pelo sistema não assegura seu 
protocolo,  cuja efetivação dependerá 
de cumprimento das formalidades pre-
vistas nesta Resolução.   

§ 6º O Tribunal exime-se de 
qualquer falha técnica na comunicaç-
ão e no acesso ao seu provedor ou à 
página do STF na internet ,  cabendo 

ao interessado a veri f icação da inte-
gridade do recebimento dos dados.   
 
Art .  4º  Deverão acompanhar a peti-
ção,  em arquivos digitais ,  os docu-
mentos que obrigatoriamente a com-
plementam.  
 
Art .  5º  A uti l ização do sistema não 
desobrigará o usuário de protocolar 
os originais,  devidamente assinados,  
junto à Seção de Protocolo e  
 
Informações Processuais do STF,  no 
prazo e condições previstos no art igo 
2º e parágrafo único da Lei  9.800/99.   

§ 1º A Coordenadoria de Regi-
stros e  Informações Processuais lanç-
ará cert idão com a data,  a hora do 
recebimento e o protocolo da petição 
eletrônica na petição original  e nos 
documentos que a acompanham, assim 
como veri f icará a perfei ta semelhança 
entre esta e os originais recebidos po-
steriormente.   

§ 2º O não-encaminhamento dos 
originais implicará o arquivamento da 
via eletrônica da petição,  competindo 
à Coordenadoria de Registros e In-
formações Processuais cert i f icar,  nos 
respectivos autos,  tal  ocorrência.   

§ 3º  Deverão ser juntadas aos 
autos apenas as peças originais,  a-
companhadas das cert idões relaciona-
das ao uso do sistema e-STF, arqui-
vando-se em meio magnético no am-
biente informatizado do Supremo Tri-
bunal Federal  a petição eletrônica e 
seus anexos.   
 
Art .  6º  Eventuais casos omissos serão 
decididos pelo órgão julgador compe-
tente.   
 
Art .  7º  Esta Resolução entra em vigor 
na data de sua publicação.  
 
Ministro MAURÍCIO CORRÊA  
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Immerhin gibt  es in Deutschland die 
Möglichkeit /Verpflichtung,  seine 
Steuererklärung mit  einem Programm 
namens Elster  abzugeben.  Auf die 
Möglichkeit  der Einreichung von 
Schrif tsätzen bei  Gericht  per  E-Mail  
oder Datenfernübertragung wird man 
wohl noch einige Zeit  warten müssen.  
Generell  werden in Deutschland wie 
auch in Brasi l ien elektronische Doku-
mente als  Beweismittel  mit  großer  
Skepsis betrachtet  und oft  gar  nicht  
erst  als  Beweismittel  bewertet .  Ledig-
l ich im Fall  digital  signierter  elektro-
nischer  Dokumente l iegen die Dinge 
etwas anders.  Dass Vertragsschlüsse -  
gegebenenfalls  unter  Einbeziehung 
von AGB -  mit tels  elektronischer  Me-
dien volle Rechtsgült igkeit  haben,  
steht  aktuell  außer Zweifel,  nur  die 
bange Frage lautet  dann,  wer in einem 
etwaigen Prozess was wie beweisen 
kann,  wenn es keine Urkunden oder 
ähnlich zuverlässige Beweise gibt .  
Das Interesse konzentrier t  sich nun-
mehr auch gerade auf die bereits  er-
wähnten Sicherheitsaspekte sowie eine 
Reihe ungeklärter Haftungsfragen.   
 
Hierzu gibt  es eine ganze Reise le-
senswerter  Entscheidungen.   
 
In Deutschland ohne Paral lele sind ei-
nige Urtei le,  welche Anbieter von In-
ternetdiensten diverser Couleur auf-
grund mangelhafter Sicherheitsvor-
kehrungen in die Pflicht  nahmen. 
 
Folgender Sachverhalt  lag einer Ent-
scheidung der 6ª  Câmara Cível do Tri-
bunal  de Alçada de Minas Gerais 
zugrunde:  Dem Kläger waren im Ok-
tober  2004 durch eine Internet-
Transaktion einige tausend Reais von 
seinem Konto „abgezogen“ worden.  
Kurze Zeit  später forderte ihn die 
Bank auf,  seinen Saldo auszugleichen 
und drohte mit  der Unterr ichtung von 
Wirtschaftsauskunfts-  diensten.  Be-
gründet  wurde die Ersatzpflicht  mit  
einer verschuldensunabhängigen Haf-

tung nach dem Código de Defesa do 
Consumidor -  zumal handele es sich 
beim Homebanking um eine risikorei-
ches Geschäft ,  von dessen Anfäll ig-
keit  die ersatzpfl ichtige Bank gewusst  
habe.  Dennoch böte sie den Homeban-
king-Service an und hafte daher  auch 
für die betrügerischen Machenschaften 
Drit ter  (Apelação Cível  nº 441.467-9).   
 
In einer anderen vom Superior  Tribu-
nal  de Just iça im Herbst  2004 ent-
schiedenen Sache wurde die Weiterga-
be von Adress- und Telefondaten einer 
Psychologin an eine Vermitt lungs-Site 
mit  einer  Ersatzpfl icht  von 200 salár i-
os mínimos belegt  (nicht  gerade viel 
Geld,  aber immerhin).  Der in An-
spruch genommene Internet-Provider  
musste sich eine „fragil idade operaci-
onal“  entgegenhalten lassen,  welche 
dazu geführt  hatte ,  dass die besagten 
Daten der Klägerin in einer Site für 
Amüsierbedürft ige landeten.  Rechts-
grundlage ebenfalls  der CdDC sowie 
der CC (Resp 566.468).  
  
Recht brisant  auch eine neuere Ent-
scheidung,  die sich mit  einem Ha-
ckerangriff  auf eine (kommerziel le) 
Website  befasst .  Das Unternehmen 
Websol hatte bei  dem Provider  Pro In-
ternet  seine Internetpräsenz eingerich-
tet ,  und musste dann feststel len,  dass 
die Seiten plötzl ich stat t  der  ursprüng-
l ich publizier ten einige pornografi-
sche Bilder  enthiel ten. Es dauerte drei  
Tage,  bis  die dann auf Verlangen von 
Websol gesäuberte Seite wieder mit  
Pornobildchen bestückt  war.  Der Haf-
tungsausschluss per  AGB wurde vom 
Gericht  verworfen.  Auch sei  i r rele-
vant ,  dass es lediglich einen mündli-
chen Vertragsschluss gegeben habe.  
Die Hackerangriffe seien vorhersehbar 
gewesen,  man habe es versäumt,  die 
entsprechenden Sicherheitsvor-
kehrungen zu treffen. Aus dem Urtei l:  
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 433.758-0 -  
BELO HORIZONTE - 02.02.2005 
 
EMENTA: AÇÃO INDENIZAÇÃO POR 
DANOS MORAIS– PROVEDORA DE 
INTERNET – HOSPEDAGEM DE 
SITES – INVASÃO DE HACKERS – 
FOTOS PORNOGRÁFICAS – ABALO 
NA IMAGEM DA PESSOA JURÍDICA 
– RESPONSABILIDADE 
CONTRATUAL – INDENIZAÇÃO. 
 
Provado o dano ou prejuízo sofrido 
pela ví t ima, a culpa do agente e o ne-
xo causal ,  surge a obrigação de inde-
nizar,  que só será afastada em hipóte-
ses de caso fortuito ou força maior,  
ou se a responsabil idade pelo evento 
danoso for exclusiva da parte lesada.  
 
Se,  por um lado,  a conduta dos ha-
ckers é  considerada previsível  e evi-
tável ,  atualmente,  dependendo apenas 
da evolução tecnológica,  não havendo 
como aplicar-se a excludente de força 
maior,  por outro,  a apuração da re-
sponsabil idade das empresas presta-
doras de serviços de acesso à rede 
mundial  depende do caso concreto.  
 
A publicidade amplamente divulgada 
garantindo segurança aos assinantes 
da provedora implica responsabil ida-
de da empresa nos exatos termos da 
oferta apresentada,  já que respondem 
os provedores pelos serviços presta-
dos aos usuários por força de obriga-
ção contratual .  
 
Em questão de responsabil ização,  há 
de se ter em conta se a empresa veicu-
lou publicidade quanto à existência de 
segurança para a hospedagem dos si-
tes,  ou se comprovou ter informado a 
seus cl ientes,  de maneira transpa-
rente,  sobre as questões relativas às  
invasões dos hackers.  A ausência de 
qualquer informação nesse sentido 
pode dar ensejo à responsabil idade da 
provedora .  
 

 
III.  Gewerblicher Rechtsschutz,  Ur-
heberrecht  
 
Der Schutz geist igen /  industriel len 
Eigentums in Brasi l ien ist  wie bekannt  
von einigen regionalen Besonderheiten 
geprägt ,  die im Ergebnis auf eine ver-
gleichsweise niedrige Schutzinten-
si tät  hinauslaufen.  Eher sel ten sind 
Fälle,  in denen für (auch vorsätzl iche) 
Verletzungen von Urheberrechten und 
gewerblichen Schutzrechten auch nur 
halbwegs akzeptable Entschädigungen 
bezahlt  werden mussten.  Beklagt  wur-
de und wird auch die fehlende Effi-
zienz des INPI.  Es dauert  ca.  5 Jahre 
bis zu einer Markenregistr ierung und 
bei  der  Registrierung von Patenten 
gibt  es kaum vertretbare Verzögerun-
gen (zu diesen Fragen etwa Gustavo 
Leonardos,  O Estado de São Paulo, 
27.8.2005).  
 
Immerhin beginnen s ich die brasi l ia-
nischen Gefängnisse aufgrund des ver-
schärf ten Vorgehens gegen organisier-
te Produktpiraterie zu füllen.  Brasi l ien 
ist  noch heute nach China der Vize-
weltmeister  der Produkt-  und insbe-
sondere Softwarepiraterie,  ca.  50 % 
der in Brasi l ien genutzten Programme 
sind Raubkopien.  Die weltweit  größte 
Kopiermaschine ist  das Internet.  
 
Die Gesetzeslage steht  zu diesen Phä-
nomenen -  ein nicht so regionaltypi-
scher Faktor  -  in einem konträren 
Verhältnis .  Computerprogramme wer-
den wie  l i terarische Werke geschützt ,  
mit  einigen Einschränkungen hinsicht-
l ich der Urheberpersönlichkeitsrechte 
(Art .  2 des Gesetzes 9609 /  98).  Die 
Schutzdauer beträgt  50 Jahre gerech-
net  ab dem 1.1.  des auf die Veröffent-
l ichung folgenden Jahres.  Eine Regist-
rierung ist  nicht  erforderl ich (Art .  3) ,  
wohl aber zu empfehlen.  
 
Der strafrechtl iche Schutz fäl l t  e twa 
im Vergleich zum deutschen Recht e-
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her schwach aus (Art.  12) und reicht 
bis zu einer Strafdrohung bis max. 2 
Jahren Freiheitsstrafe im Falle  der  i l -
legalen Vervielfält igung in Gewinner-
zielungsabsicht ,  zudem handelt  es sich 
prinzipiel l  um ein Antragsdelikt .  
 
Höchstr ichterl ich klargestel l t  ist  nun-
mehr,  dass  es sich bei  Computersoft-
ware um ein l i terar isches Werk han-
delt ,  das dem Urheberrechtsschutz un-
terfäll t  und nicht  dem gewerblichen 
Rechtsschutz (propriedade indústrial) .  
 
Der Schutz von Datenbanken elektro-
nischer  Art ist  bisher gesetzl ich ex-
pressis  verbis nicht  geregelt .  Im UrhG 
findet  sich – der entsprechenden EU-
Richtl inie folgend – gleich ein ganzer  
Abschnit t .  Mit  etwas gutem Willen 
kann man al lerdings Art .  7 Ziff .  XIII  
des Gesetzes 9610 /  98 in der  Weise 
interpret ieren,  dass unter   „base de 
dados“ eben auch Datenbanken auf  e-
lektronischen Speichermedien zu ver-
stehen sind.  Insbesondere verweist  
auch Art  29 Ziff .  IX auf  das aus-
schließliche Recht des Autors,  das 
Werk in Datenbanken einzuspeisen 
oder aber  auf einem Computer zu 
speichern.  Art .  87 I schließlich konsti-
tuiert  das exklusive Recht,  die Daten-
bank zu vervielfäl t igen,  und zwar „por 
qualquer meio ou processo“.  Es bedarf 
keiner weiteren Erläuterung,  dass ge-
rade für Betreiber  von Websites der 
Datenbankschutz von elementarer Be-
deutung ist .  Detai l l iertere Regelungen 
gibt  es als Gesetzgebungsvorhaben.  
 
Für einen Patentschutz von Software-
systemen gibt  es in Brasi lien nach 
hiesiger  Einschätzung aktuell  keine 
Rechtsgrundlage.  
 
Im Zentrum der Diskussion in Brasi-
l ien stand /  s teht  weiterhin die Frage, 
ob das Phänomen der  l izenzfreien 
Software (software l ivre) ein legales 
Phänomen darstel l t .  Ein Ende der De-
batte ist  nicht  abzusehen.  Dem einen 

oder  anderen  großen Softwarekonzern 
ist  jedenfalls der kleine Pinguin2,  der 
grat is  über  die Bildschirme wackelt ,  
ein Dorn nicht  nur  im Auge,  und die 
Lobbytät igkeit  in den USA zeigt erste 
juristische Wirkungen in Form inte-
ressanter  Konstrukte im Sinne der 
Auftraggeber.  
 
Die brasi l ianische Regierung wieder-
um wünscht,  auf  ihren Systemen mög-
lichst  viele kleine schwarzgelbe Pin-
guine zu sehen und hat  sich expressis 
verbis für die Nutzung von software 
l ivre ausgesprochen.  Erklärtes Ziel  is t 
nun,  jedem Brasi lianer einen Compu-
ter  zu verschaffen.  
 
 
IV. Weiterführende Links 
 
Für weiterführende Recherchen seien 
nachstehende Links empfohlen:  
 
 
Centro Brasi leiro de Estudos Jurídicos 
da Internet  
ht tp: / /www.cbeji .com.br 
 
InternetLegal  
ht tp: / /www.internetlegal .com.br 
 
Inst i tuto Brasi leiro de Peri tos em Co-
mércio Electronico e Telemática 
ht tp: / /www.ibpbrasi l .com.br 
 
AdvocatiLocus 
http: / /www.advogado.com 
 
Crimes de Informática 
Carlos Daniel  Vaz de Lima 
http: / /www.magatur .com.br/mambo 
 
Dannemann Siemsen 
http: / /www.dannemann.com.br 
 
ABPI 
http: / /www.abpi.org.br  
 

                                                 
2 Sozusagen das Wappentier der Linux-Gemeinde. 



DBJV -  Mit tei lungen Nr.2/  2005 
 

 
 

 
 

Sei te  22 

República Federativa do Brasi l   
ht tp: / /www.brasi l .gov.br/servicos.asp 
\ \  
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Neuerscheinungen in der DBJV-Schriftenreihe 

 
 
 
 
 
Liebe Mitglieder,   
 
an dieser Stelle  möchten wir Sie mit  
der gebotenen Ausführl ichkeit  auf  vier 
Neuerscheinungen der  DBJV - Schrif-
tenreihe aufmerksam machen,  die je-
weils  für den deutsch-brasi l ianischen 
Rechtsverkehr sehr interessante und 
praxisrelevante Themen aufgreifen.   
 
Sämtliche Bände können ab sofort  
beim Shaker Verlag,  Aachen,  bestel l t  
werden.  Nähere Informationen zur  Be-
stel lung finden Sie auf  der  Homepage 
der Vereinigung unter  www.dbjv.de.   
 
Es handelt  s ich dabei um folgende 
Neuerscheinungen:  
 
 
 
 
 
 
 

I .   
 

Band 31  
 

Das Unternehmen im neuen Zivil-
gesetzbuch Brasiliens 

Übersetzung mit Einführung   
 
 
Im Zuge der grundlegenden Zivil-
rechtsreform Brasi l iens,  welche im 
Gesetz Nr.  10.406,  vom 10.  Januar 
2002,  ihren Ausdruck fand,  wurde das 
bisher  geltende Gesellschaftsrecht 
weitgehend aufgehoben und in e inem 
eigenständigen Buch innerhalb der 5 
Bücher des neuen brasi l ianischen Zi-
vilgesetzbuches unter  dem Titel  "Un-
ternehmensrecht" neu geregelt .  Insbe-
sondere das Recht der sog.  "Limitada" 
erfuhr dabei  t iefgreifende Änderun-
gen.  Der vorl iegende Band stel l t  dem 
interessierten Publikum den Gesetzes-
text  des nunmehr geltenden Gesell-
schaftsrechts im Original  sowie in 
deutscher  Übersetzung vor.  Die be-
glei tenden Einlei tungen fachkundiger 
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Juristen verdeutl ichen die grundlegen-
den Änderungen,  die  auf diesem Ge-
biet  stattgefunden haben.  Der Band 
wendet  sich insbesondere an Unter-
nehmensjur isten,  aber auch an al le 
rechtspoli t isch und rechtsvergleichend 
Interessierte.  
 
 
Der Herausgeber: 
 
Andreas Sanden ist  Rechtsanwalt  in 
São Paulo und im grenzüberschreiten-
den Rechts- und Wirtschaftsverkehr 
Brasi l ien-Deutschland tät ig.  
 
 
Die Autoren:  
 
João BaptistaVil lela (Belo Horizonte) ,  
Nilson Lautenschläger Jr .  (São Paulo) ,  
Michael  Löb (São Paulo),  Jürgen Dit t-
berner (São Paulo),  Andreas Sanden 
(São Paulo) 
 
 
 
 
II.   

Band 32 
 

Die Rechte der indigenen Völker 
Brasiliens – historische Entwick-

lung und gegenwärtiger Stand   
 
 

Die vorl iegende Studie hat  die  Rechte 
der indigenen Völker Brasi liens zum 
Gegenstand.  Die indigenen Völker 
Brasi l iens sind,  nach der  histor ischen 
Dezimierung auf einen Bruchtei l  ihrer 
ursprünglichen demografischen Stär-
ke,  auch heute noch durch zahllose 
Konflikte in ihrer Existenz nachhalt ig 
bedroht.  Sie bewahren sich gleichwohl 
eine enorme kulturel le und soziale 
Vielfalt .  In der Untersuchung wird 
nach einer  eingehenden rechtstatsäch-
l ichen Beschreibung der indigenen 
Völker Brasi l iens die historische Ent-
wicklung sowie das heute in Brasi l ien 
geltende Indigenenrecht  untersucht .  

Die Arbeit  zeigt ,  dass die durch das 
moderne Recht verkündete Abkehr von 
den repressiven indigenenrecht l ichen 
Tradit ionen weder vollständig und 
konsequent  noch widerspruchsfrei 
vollzogen worden ist .  Das Im-
plementierungsdefizi t  des Indigenen-
rechts wird am Beispiel  der  Anwen-
dung der Landrechte durch Verwal-
tung und Just iz nachgewiesen.  
Zugleich wird aufgezeigt ,  an welchen 
poli t ischen Kräften und Interessen la-
gen die rechtl iche Lösung der  „causa 
indigena" scheitert .  
 
 
Der Verfasser:  
 
Hartmut Emanuel Kayser wurde 1966 
in Marburg an der  Lahn geboren.  Stu-
dium der  portugiesischen Sprache an 
der Universi tät  Hamburg 1984/5.  Ab 
1985 Studium der Rechtswissenschaft  
an der Freien Universi tät  Berlin.  Ein-
jähriger Aufenthalt  in Latein-amerika 
1992/3.  Referendariat  in Berl in und 
Fortaleza (CE) von 1993 bis 1995.  
Promotion an der Johann Wolfgang 
Goethe -  Universi tät  in Frankfurt  am 
Main 2005. Seit  1995 Rechtsanwalt  in 
Berl in.  
 

 
 

 
III.   

Band 33 
 

Das Unternehmen in der Krise 
- Insolvenzrecht und Sanierung - 
Organhaftung und Corporate Go-

vernance 
 
 
Neue Entwicklungen im Insolvenz- 
und Gesellschaftsrecht  in Deutschland 
und Brasi l ien waren aktueller  Anlass 
der 21.  Jahrestagung der Deutsch-
Brasi l ianischen Juristenvereinigung 
im November 2002 in Frankfurt .  Zum 
Insolvenzrecht  wird die Rechtslage 
zum Zeitpunkt der Herausgabe der 
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Schrif tenreihe (April  2005) aktuali-
siert ;  neben der Weiterentwicklung 
des deutschen Insolvenzrechts hat  
Brasi l ien mit  Gesetz Nr.  11.011 vom 
9.2.2005 ein neues Insolvenzrecht ,  das 
die modernen Grundsätze einer geord-
neten Sanierung und Liquidation eines 
Unternehmens in der Krise beinhaltet .  
Neben der  Darstel lung eines prakti-
schen Falles jeweils in Deutschland 
und Brasi l ien waren Themenschwer-
punkte Organhaftung und Corporate 
Governance,  bankrechtl iche Probleme 
bei  Sanierung und Insolvenz und der  
faktische Konzern,  damit  Themen der 
Rechte und Pflichten und insbesondere 
der Haftung der Betei l igten im Zu-
sammenhang mit  einem Unternehmen 
in der Krise.  
 
 

Der Herausgeber: 

 
Rechtsanwalt  Ralf  Schmitt  is t  Fach-
anwalt  für Insolvenzrecht  und prakti-
zierender Insolvenzverwalter in Wies-
baden und war Vorstand der Deutsch-
Brasi l ianischen Juristenvereinigung 
e.V. (1998 bis 2004).  Er  ist  neben sei-
ner beratenden Tätigkeit  im Wirt-
schaftsrecht  in deutsch-brasi l ianischen 
Rechtsfragen tät ig und auf  dem Gebiet 
Wirtschaftsrecht  AnwaltMediator 
(DAA).  
 
 
 

Die Autoren: 
 
Prof.  Dr.  Friedrich Kübler ,  Frankfurt :  
Vom Bankrott  zur Reorganisat ion - 
Über die Abhängigkeit  des Insolvenz-
verfahrens von Finanzmärkten und 
Unternehmensstrukturen;  Rechtsan-
walt  Dr.  Gerhard Walter (Fachanwalt  
für Insolvenzrecht) ,  Frankfurt  (Zu-
sammenfassung seines Vertrages 
Rechtsanwalt  Ralf  Schmitt) :  Sanierung 
und Insolvenz am praktischen Fall  ei-
ner Unternehmensinsolvenz in 
Deutschland; Rechtsanwalt  Dr.  Renato 
Luiz de Macedo Mange,  São Paulo:  

Recuperação e falencia no Brasi l ;  Dr. 
Henrik-Michael  Ringleb,  Chefsyndi-
kus der Thyssen Krupp AG, Düssel-
dorf:  Organhaftung und Corporate Go-
vernance in Deutschland; Prof.  Dr. 
Calixto Salomão, São Paulo,  Organi-
zação interna:  estrutura orgânica 
tr íplice;  Arne Witt ig,  Syndikus Deut-
sche Bank AG: Bankrechtl iche Prob-
leme bei  Sanierung und Insolvenz in 
Deutschland; Dr. Rui Alves,  Syndikus 
Deutsche Bank AG, São Paulo: Recu-
peração de empresas,  falências e con-
cordatas no brasi l  -  a real idade da re-
cuperação de creditos;  Rechtsanwalt  
Prof.  Dr.  Wulf H.  Döser ,  Frankfurt :  
Der faktische Konzern;  Andreas San-
den,  Rechtsanwalt  /  Advogado,  São 
Paulo:  Das neue Insolvenzrecht  in 
Brasi l ien (April  2005);  Rechtsanwalt 
Ralf  Schmitt ,  Fachanwalt  für Insol-
venzrecht  und AnwaltMediator 
(DAA),  Wiesbaden: Insolvenzrecht  in 
Deutschland (April  2005) 
 
 
 
 
IV.  
 

Band 34 
 
Brasilianisches Umweltrecht als 

Biosphereschutzrecht 
 

Eine rechtsvergleichende System- 
und Fallanalyse am Beispiel des 

Projekts des Wasserweges Hidrovia-
Paraná-Paraguay (HPP) 

 
 
Im Jahre 2001 hat das brasi l ianische 
Natur-  und Umweltschutzrecht  ein-
drucksvoll  seine Wirksamkeit  und 
Durchsetzungskraft  unter Beweis ge-
stel l t .  Gerichte untersagten das von 
mächtigen Wirtschaftskonsort ien ge-
plante Großbauvorhaben „Hidrovia-
Paraná-Paraguay" wegen seiner 
zerstörerischen Folgen für das  weitge-
hend intakte Ökosystem des Pantanal .  
Die Überschwemmungssavanne des 



DBJV -  Mit tei lungen Nr.2/  2005 
 

 
 

 
 

Sei te  27 

Mato Grosso gil t  in Brasi l ien und 
weltweit  wegen ihrer Klimafunktion 
und ihres Artenreichtums als  absolut  
schützenswertes Biosphärenreservat 
(„biomas") .  Die Just izverfahren im 
Fall  der  Hidrovia Pantanal  bi lden An-
lass und Bezugspunkt der vorl iegen-
den Darstel lung des brasi l ianischen 
Umweltrechts in seiner spezif ischen 
Ausprägung als  Biosphärenschutz-
recht .  Untersucht  werden Geschichte 
und System des rechtl ichen Umwelt-  
und Naturschutzes in Brasi l ien,  insbe-
sondere seine verfassungsrechtl ichen 
Grundlagen und prozessrechtl ichen In-
strumente.  Das Hauptaugenmerk gil t  
dem Inst i tut  der  Umweltverträglich-
keitsprüfung,  das unter rechtsverglei-
chender Berücksichtigung des deut-
schen und amerikanischen Rechts sys-
tematisch beschrieben und im Hin-
blick auf seine praktische Anwendbar-
keit  einer kri t ischen Reflexion unter-
zogen wird.  
 
 
Der Verfasser:  
 
Dr.  iur.  Erasmo Marcos Ramos,  gebo-
ren 1970 in Prudente,  Brasi lien,  stu-
dierte Rechtswissenschaft  in Heidel-
berg,  war nach dem l .  Staatsexamen 
Praktikant  in der  UN-Rechtsabtei lung 
zu New York,  arbeitete nach dem 2.  
Staatsexamen in Frankfurt  als  Rechts-
anwalt  mit  Zulassung in Deutschland 
und Brasi l ien,  promovierte im Januar 
2005 am Fachbereich Rechtswissen-
schaft  der  Johann Wolfgang Goethe-
Universi tät  und ist  derzeit  an der  Bot-
schaft  der Föderativen Republik Bra-
si l ien sowie als  Anwalt  in Berlin tätig.  
Der Verfasser  steht  dem Leser zur 
wissenschaft l ichen Debatte zur  Verfü-
gung: erasmo.ramos@googlemail .com. 
 
\ \  


